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d) den genossenschaftlichen YValdbestand zu er
halten und nach den fortschrittlichsten forstwirt
schaftlichen Methoden zu bewirtschaften;

c) den Bau und die Einrichtung der notwendigen 
Wirtschaftsgebäude und Räume für soziale und 
kulturelle .Zwecke unter weitestgehender Aus
nutzung der vorhandenen Räume und Materia
lien durchzuführen:

f) die Bestände an Zucht- und Nutzvieh zu ver
größern und ihre Leistungsfähigkeit zu erhöhen, 
die Haltung, Pflege und Fütterung des Viehs zu 
verbessern, die veterinärmedizinischen Vor
schriften zu beachten und die Futtergrundlage 
durch Verstärkung des Maisanbaus, Verbesse
rung der Wiesen und Weiden sowie Erhöhung 
des Zwischenfruchtanbaus zu erweitern;

g) das Leistungsprinzip in der Feld- und Viehwirt
schaft durchzusetzen, den sozialistischen Wett
bewerb und Erfahrungsaustausch zu organisie
ren und zu unterstützen;

h) zur Qualifikation der Mitglieder eigene Kurse 
einzurichten und Mitglieder, insbesondere 
Jugendliche, zur Spezialausbildung auf Kurse 
zu entsenden;

1) das kulturelle Leben in der Genossenschaft zu 
fördern, insbesondere durch Bildung von 
Laienspielgruppen, Zirkeln, Sportgruppen und 
Schaffung von Kulturräumen, Bibliotheken, 
Sportanlagen usw.;

j) ihre Familienangehörigen als %Mitglieder zu ge
winnen und darüber hinaus neue Mitglieder für 
die Genossenschaft zu werben;

k) die Frauen und Jugendlichen in der landwirt
schaftlichen Produktion und im gesellschaft
lichen Leben besonders zu fördern und zu 
leitenden Arbeiten heranzuziehen sowie d5e 
Bildung von Jugendbrigaden und -arbeitsgrup- 
pen zu unterstützen;

l) soziale Einrichtungen wie Kindergärten und 
Wäschereien zur Entlastung der Genossen
schaftsbäuerinnen zu schaffen.

34. Die Mitglieder der Genossenschaft verpflichten 
sich,, ihre persönlichen und genossenschaftlichen 
Pflichten gegenüber dem Staat restlos in der vor
geschriebenen Frist zu erfüllen und ihre ganze 
Wirtschaft in vorbildlicher Weise zu leiten.

35. (1) Alle Mitglieder besitzen die gleichen grund
legenden. Rechte und Pflichten und üben sie aus 
durch gemeinsame Arbeit und kollektive Leitung 
der LPG.
(2) Die Mitglieder sind berechtigt:
a) in der Genossenschaft zu arbeiten und entspre

chend ihren Leistungen an den genossenschaft
lichen Einkünften beteiligt zu werden;

b) an der Leitung und Verwaltung der Genossen
schaft, der Organisation und Planung der ge
nossenschaftlichen Produktion mitzuarbeiten, 
insbesondere an den Mitgliederversammlungen 
teilzunehmen, Anträge einzubringen sowie die 
leitenden und kontrollierenden Organe der Ge
nossenschaft zu, wählen und selbst gewählt zu 
werden;

c) eine persönliche Hauswirtschaft oder einen 
Hausgarten zur zusätzlichen Befriedigung ihrer 
Bedürfnisse und der ihrer Familie zu führen;

d) aus dem Hilfsfonds im Falle der Bedürftigkeit 
im Rahmen der wirtschaftlichen Möglichkeiten 
der LPG Unterstützung zu erhalten;

e) Bodenanteile zu erhalten, sofern Land einge
bracht oder im Bodenbuch gutgeschrieben wor
den ist.

Mitglieder, die das 18. Lebensjahr noch nicht voll
endet haben, können nicht in den Vorstand oder 
die Revisionskommission gewählt werden.

(3) Die Mitglieder sind verpflichtet,
a) stets die genossenschaftlichen und staatlichen 

Interessen zu vertreten, insbesondere das ge
nossenschaftliche und staatliche Eigentum zu 
wahren und zu mehren;

b) an der genossenschaftlichen Arbeit teilzunch- 
men, die Arbeitsdisziplin einzuhalten und zur 
Steigerung der landwirtschaftlichen Produktion 
beizutragen;

c) sich aktiv für die Verwirklichung der Beschlüsse 
der Mitgliederversammlung und des Vorstan
des einzusetzen;

d) Land und Inventar entsprechend den Bestim
mungen des Statuts einzubringen;

e) ihre politische und fachliche Qualifikation stän
dig zu erhöhen.

VI.
Die sozialistische Arbeitsorganisation, Disziplin und 

Bewertung der Arbeit
36. Zur Schaffung der sozialistischen Arbeitsorganisa

tion, der Einhaltung der Disziplin auf der Grund
lage dieses Statuts und der 10 Gebote der sozia
listischen Moral und Ethik sowie der Bewertung 
der Arbeit beschließt die Mitgliederversammlung 
eine innere Betriebsordnung. Die Betriebsordnung 
hat für jedes Mitglied Gültigkeit.

37. Die gesamte Arbeit der Genossenschaft wird 
durch die Mitglieder selbst ausgeführt. Nur Ar
beitskräfte mit Spezialkenntnissen (Agronomen, 
Viehwirtschaftsberater, Veterinäre, Ingenieure, 
Techniker, Buchhalter usw.) können in Ausnahme
fällen vorübergehend durch die Genossenschaft 
gegen Entgelt beschäftigt werden. Die zeitweise 
Beschäftigung von bezahlten Arbeitskräften ist nur 
zulässig, wenn die Arbeiten nicht fristgemäß durch 
die Mitglieder der Genossenschaft und deren Fa
milienangehörigen ausgeführt werden können.

38. (1) Die jährliche Mindestarbeitsleistung wird, un
abhängig von der Größe des ei.ngebrachten Bodens, 
durch Beschluß der Mitgliederversammlung be
stimmt.
(2) Für Frauen mit Kindern sowie alte und kranke 
Genossenschaftsbauern wird die Anzahl der Ar
beitseinheiten durch die Mitgliederversammlung 
individuell festgelegt.
(3) Die Mindestarbeitsleistung ist auf die Quartale 
aufzuschlüsseln.
(4) Unabhängig von der Erfüllung des Mindest
satzes an Arbeitseinheiten oder Arbeitstagen sind 
alle Mitglieder verpflichtet, in der Genossenschaft 
ihre volle Arbeitskraft einzusetzen, wenn durch 
Witterungseinflüsse oder andere Umstände die Er
füllung der Produktionsziele oder das genossen
schaftliche Vermögen gefährdet sind.


